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Was ist mit der „dinglichen Wirkung“ einer Baubewilli-
gung gemeint?

Die dingliche Wirkung bedeutet, dass durch einen Be-
scheid begründete Rechte und Pflichten an der Sache 
haften und durch einen Wechsel in der Person des Eigen-
tümers nicht berührt werden.1

Das bedeutet auch, dass ein baupolizeilicher Beseiti-
gungsauftrag, der noch an den Voreigentümer erlassen 
wurde, gegen den Rechtsnachfolger im Grundeigentum 
vollstreckt werden kann (einem neuerlichen baupolizei-
lichen Auftrag an den Rechtsnachfolger steht sogar die 
bereits entschiedene Sache entgegen).2

Das bedeutet weiters auch, dass im Falle eines (auch be-
reits abgeschlossenen) Bauverfahrens das Recht auf Ak-
teneinsicht auf den Rechtsnachfolger des in diesem Ver-
fahren die Parteistellung genießenden Rechtsvorgängers 
übergeht. „Schließlich muss sich ein allfälliger Rechts-
nachfolger des Grundstückseigentümers aufgrund der 
dinglichen Wirkung von Bescheiden, die sich auf unbe-
wegliches Gut beziehen, auch ohne ausdrückliche gesetz-
liche Grundlage Verfahrenshandlungen seines Rechtsvor-
gängers in Verwaltungsverfahren, die das Grundstück 
betreffen oder betroffen haben, zurechnen lassen“.3

Eine von der Baubehörde erteilte Baubewilligung wider-
spricht den Bauvorschriften. Wenn das Gebäude der Be-
willigung entsprechend (und somit den Bauvorschriften 
widersprechend) errichtet wird, was sind die Konse-
quenzen?

Eine Baubwilligung ist als Bescheid zu qualifizieren. Ein 
Bescheid ist neben Gesetzen (von Bund und Ländern) 
und Verordnungen (von den unterschiedlichsten zur Er-
lassung ermächtigten Stellen) eine Form der Rechtser-

zeugung. Der Bescheid wirkt als selbständige individuel-
le Rechtsnorm wie ein „Individualgesetz“. Der Bescheid 
ist auch dann maßgeblich, wenn er der generellen 
Rechtslage (durch Gesetze oder Verordnungen geschaf-
fen) widerspricht. „die Baubewilligung verleiht das 
Recht zum Bauen, selbst wenn sie nach der BauO nicht 
hätte erteilt werden dürfen“.4

Was bewirkt die unrichtige Auskunft der Baubehörde 
(die nicht in der Form eines Bescheides erteilt wird), für 
ein bestimmtes Bauvorhaben sei keine Bewilligung er-
forderlich?

Eine unrichtige Auskunft und selbst eine mündliche Zu-
sage eines baubehördlichen Organs vermögen eine er-
forderliche Bescheiderlassung nicht zu ersetzen.5 Umso 
weniger tut dies die unrichtige Auskunft eines Amts-
sachverständigen.6

Im Falle der Erteilung einer unrichtigen Auskunft der 
zuständigen Behörde könnten im Vertrauen auf die Aus-
kunft erfolgte Gesetzesverstöße nicht als verschuldet an-
gesehen werden – eine Übertretung wäre daher uU nicht 
zu bestrafen7 – die Baurechtswidrigkeit ist aber trotz-
dem zu beseitigen.

Sollten sich die Bauvorschriften nach der Einreichung 
ändern, welches Recht hat die Behörde anzuwenden?

Maßgeblich ist die Rechtslage im Zeitpunkt der Erlassung 
der Entscheidung – außer das Gesetz sieht eine anderslau-
tende Regelung („Übergangsbestimmungen“) vor. Dies gilt 
auch im Fall von Berufungen: Sollte sich in der Zeit nach 
Erlassung des Bescheides bis zur Berufungsentscheidung 
die Rechtslage geändert haben, so ist die neue Rechtslage 
auf die Berufungsentscheidung anzuwenden.8
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Sollten sich die Bauvorschriften nach der Erteilung der 
Baugenehmigung ändern, welchen Einfl uss hat dies auf 
die Baubewilligung?

Als „Individualgesetz“ bleibt ein Bescheid gültig, selbst 
wenn sich die generelle Rechtslage (durch Gesetze oder 
Verordnungen geschaffen) ändert. Das einmal erworbe-
ne Recht zu Bauen bzw das Recht, den Bau bestehen zu 
lassen, geht nicht dadurch unter, dass die Baubewilli-
gung zu einem späteren Zeitpunkt nicht (mehr) hätte 
erteilt werden dürfen.

Jemand wird bei der Nutzung eines Gebäudes geschädigt. 
Sind Schadenersatzansprüche des Geschädigten möglich, 
wenn eine Baubewilligung erteilt wurde und das Gebäu-
de auch dieser völlig entsprechend errichtet wurde?

Der Umstand, dass ein Gebäude bewilligungskonform 
(„konsensmäßig“) errichtet wurde, immunisiert nicht vor 
(zivilrechtlichen) Schadenersatzansprüchen. Dies gilt 
auch dann, wenn das Gebäude sämtlichen augenblickli-
chen Bauvorschriften (die sich verglichen zum Zeitpunkt 
der Erlassung des Baubewilligungsbescheides ja durchaus 
geändert haben können) entspricht. „Die Genehmigung 
oder Überwachung einer Anlage durch die zuständige Be-
hörde beziehungsweise die Erfüllung ihrer Auflagen be-
deutet nicht notwendig, dass der Inhaber einer Anlage 

keine weiteren Vorkehrungen zur Vermeidung oder Ver-
ringerung von Gefahren zu treffen hat. Insbesondere be-
freit ihn eine einmal erteilte Benützungsbewilligung nicht 
von seiner Sorgfaltspflicht gegenüber Benützern der An-
lage; er hat sie in einem möglichst gefahrlosen Zustand zu 
erhalten, was auch die Anpassung an neue Sicherheits-
standards bedeuten kann“.9

Wenn zB für eine Bodeneinrichtung für die Zivilluft-
fahrt (nämliches gilt für Eisenbahnanlagen) eine Bewil-
ligung (des BmVIT) erteilt wird, ist zudem eine weitere 
„allgemeine“ Baubewilligung (des Bürgermeisters) er-
forderlich?

„Das luftfahrtbehördliche Verfahren für zivile Boden-
einrichtungen gemäß § 78 LuftfahrtG schließt auch das 
baubehördliche Verfahren in sich, sofern die zivilen Bo-
deneinrichtungen als dem Luftverkehr dienend zu quali-
fizieren sind“.10

Ist die Genehmigung wirksam, wenn die Luftfahrtbehörde 
die Errichtung eines Gebäudes bewilligt, welches allerdings 
gar keine Bodeneinrichtung für die Zivilluftfahrt ist?

Nachdem der Bescheid von der unzuständigen Behörde 
stammt, entfaltet die Bewilligung keine Wirsamkeit.11
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